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Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans 
der Deutschen Demokratischen Republik 
für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 

des Haushaltsjahres 1990 
(Haushaltsgesetz 1990)

vom 22. Juli 1990
\

Die Volkskammer hat folgendes Gesetz beschlossen:

§1
(1) . Der diesem Gesetz als Anlage 1 beigefügte Haushalts

plan der Republik für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 
1990 wird in Einnahme und Ausgabe auf 64 155 162 000 Deut
sche Mark festgestellt.

(2) Die Ausgabeermächtigungen sämtlicher Einzelpläne, 
mit Ausnahme der Einzelpläne 11 (Arbeit und Soziales), 
32 (Schuldendienst) und 40 '(Familie und Frauen) sind in 
Höhe von 3 416 689 000 Deutsche Mark (6,9 %) gesperrt.

Im Einzelplan 10 (Ernährung, Land- und Forstwirtschaft) 
sind die Ausgaben für Maßnahmen der Marktordnung in 
Höhe von 1 507 000 000 Deutsche Mark von der Sperre ausge
nommen. Der Einzelplan 14 (Abrüstung und Verteidigung) 
wurde in Höhe von 670 000 000 Deutsche Mark (15 %) gekürzt. 
Zusätzlich werden die Mittel in Höhe von 1 800 000 000 Deut
sche Mark bis zum 15. September des Jahres gesperrt. Bis zu 
diesem Zeitpunkt wird durch den Ausschuß für Abrüstung 
und Verteidigung eine Empfehlung zur Verwendung dieser 
Mittel erarbeitet. Der Minister der Finanzen ist ermächtigt, 
mit Einwilligung des Haushaltsausschusses der Volkskammer, 
die Sperre aus zwingenden Gründen .zwischen-den Einzelplä- 
nen zu verlagern, soweit sichergestellt ist, daß sie erbracht 
wird. Mit Einwilligung des Haushaltsausschusses der Volks
kammer kann der Minister der Finanzen die Sperre auch in
soweit aufheben, als im Gesamthaushalt Mehreinnahmen er
zielt werden. Der Minister der Finanzen hat sicherzustellen, 
daß bei der Ausführung des Haushalts ein Betrag von 
3 416 689 000 Deutsche Mark eingespart wird. Die monatlichen 
Betriebsmittelzuweisungen werden auf ein Sechstel des nach 
Abzug der Sperre verbleibenden, auf den jeweiligen Einzel
plan entfallenden Betrag festgelegt. Der Minister der Finan-


